
 

 

 

GENUSSSCHEINBEDINGUNGEN der IHS Nr. 2 GS GmbH  

bezogen auf Genussscheine der Objektgesellschaften Praeclarus 1 bis 10 mbH 
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Definitionen 

Die folgenden Begriffe haben, soweit nicht abweichend in diesen Genussscheinbedingungen (die „Be-

dingungen“) definiert, die nachfolgende Bedeutung: 

(1) „Anfänglicher Nennbetrag“ ist der Nennbetrag je Genussschein am Begebungstag. 

(2) „Außerordentlicher Kündigungsbetrag“ meint im Fall einer außerordentlichen Kündigung der 

Emittentin einen Betrag je Genussschein, entsprechend dem Ausstehenden Nennbetrag der 

Genussscheine zzgl. der Vergütungen nach § 5 dieser Bedingungen oder falls niedriger, der 

Höhe der Maßgeblichen Erlöse (§ 9 (5) dieser Bedingungen). 

(3) „Außerordentlicher Kündigungstag“ meint den Tag zu dem die Kündigung nach § 9 (1) dieser 

Bedingungen wirksam wird. 

(4) „Ausstehender Nennbetrag“ ist der Anfängliche Nennbetrag abzüglich sämtlicher Rückzah-

lungen gemäß § 7 dieser Bedingungen. 
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(5) „Ausschüttung“ meint die Gegenleistung nach § 4 dieser Bedingungen. 

(6) „Ausschüttungsbetrag“ meint den Betrag, der auf jeden Genussschein bezogen auf den Aus-

stehenden Nennbetrag für die jeweilige Ausschüttungsperiode zum jeweiligen Ausschüttungs-

tag zeitanteilig zu zahlen ist. 

(7) „Ausschüttungsberechnungstag“ meint den zehnten Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen 

Ausschüttungstag. 

(8) „Ausschüttungsperiode“ ist jede Periode ab dem (i) Begebungstag (einschließlich) und da-

nach ab dem jeweiligen Ausschüttungstag (einschließlich) bis (ii) zum nächsten Ausschüttungs-

tag (ausschließlich), und bis zum Laufzeitende oder Vorzeitigen Laufzeitende (jeweils aus-

schließlich). 

(9) „Ausschüttungstag“ ist jeweils der 01. Oktober eines jeden Jahres, und letztmals zum Lauf-

zeitende oder Vorzeitigen Rückzahlungstag. 

(10) „Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag (außer einem Samstag oder einem Sonntag), an dem das 

Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-System 2 (TARGET2) 

zur Abwicklung von Zahlungen geöffnet ist und Banken am Sitz der Zahlstelle (§ 12 (1) dieser 

Bedingungen) sowie der Berechnungsstelle (§ 14 (2) dieser Bedingungen) für den Geschäftsbe-

trieb geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. 

(11) „Barmittelkonto“ meint das Konto der Emittentin bei der Kontoführenden Bank, dessen Konto-

stand sämtliche liquide Vermögenspositionen der Emittentin widerspiegelt. 

(12) „Begebungstag“ meint den 30. Oktober 2018. 

(13) „Berechnungsstelle“ meint die Praeclarus 2 Holding GmbH. 

(14) „Eigenkapital“ meint das der Emittentin zugeordnete, gezeichnete Kapital zuzüglich (i) Kapital-

rücklage, (ii) Gewinnrücklagen, (iii) Gewinnvortrag bzw. abzüglich Verlustvortrag sowie (iv) Jah-

resüberschuss bzw. abzüglich Jahresfehlbetrag, einschließlich des unter diesen Bedingungen 

aufgenommen Kapitals und etwaiger stiller Einlagen, ausschließlich von etwaigen anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten. 

(15) „Emittentin“ meint die IHS Nr. 2 GS GmbH. 

(16) „EUR“ meint Euro das gesetzliche Zahlungsmittel der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 

die gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den 

Vertrag über die Europäische Union, geändert durch den Vertrag von Amsterdam, die Gemein-

schaftswährung eingeführt haben. 

(17) „Fälligkeitstag für den Außerordentlichen Kündigungsbetrag“ meint den zehnten Bankge-

schäftstag nach dem Tag, an dem die Emittentin den vollständigen Erlös aus der Verwertung 

der Ansprüche aus den Transaktionsverträgen erhalten hat, spätestens jedoch nach dem Ende 

des Verwertungszeitraums gemäß § 9 dieser Bedingungen. 
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(18) „Fälligkeitstag für den Kündigungsbetrag“ meint den zehnten Bankgeschäftstag nach dem 

Tag, an dem die Emittentin den vollständigen Erlös aus der Verwertung der Ansprüche aus den 

Transaktionsverträgen erhalten hat, spätestens jedoch nach dem Ende des Verwertungszeit-

raums gemäß § 9 dieser Bedingungen. 

(19) „Freie Liquidität“ meint Liquidität der Emittentin am Ende einer Ausschüttungsperiode, die dieser 

nach der Erfüllung von Verbindlichkeiten aus Steuern und sonstiger nicht die Genussscheine be-

treffender Verbindlichkeiten sowie des jährlich zurückzustellenden Liquiditätspuffers zur Verfü-

gung steht. 

(20) „Gesamtnennbetrag“ meint den Nennbetrag aller unter diesen Bedingungen begebenen Ge-

nussscheine von insgesamt bis zu EUR 50 Millionen. 

(21) „Genussrecht“ hat die ihm in § 1(5) dieser Bedingungen zugewiesene Bedeutung. 

(22) „Genussschein“ ist jede Urkunde, die ein Genussrecht verbrieft. 

(23) „Gläubiger“ meint jeden Inhaber der Genussscheine sowie jede Person, auf die die Rechte aus 

einem oder mehreren Genussscheinen von einem anderen Gläubiger übertragen wurden. 

(24) „Globalurkunde“ meint den Global-Inhaber-Genussschein, der die Genussscheine für ihre ge-

samte Laufzeit verbrieft. 

(25) „Gezeichneter Nennbetrag“ meint den Betrag, in dessen Höhe sich der Gläubiger durch Un-

terzeichnung einer entsprechenden Zeichnungsvereinbarung verpflichtet hat, von der Emitten-

tin die entsprechende Anzahl von Wertpapieren zu erwerben. 

(26) „Jahresabschluss“ meint den nach den für die Emittentin geltenden handelsrechtlichen Rech-

nungslegungsvorschriften festgestellten und von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ge-

prüften und testierten Jahresabschluss für ein Geschäftsjahr der Emittentin. 

(27) „Jahresüberschuss“ meint den Betrag, der sich aus dem Jahresabschluss der Emittentin für 

das maßgebliche Geschäftsjahr vor Berücksichtigung von an die Gläubiger und an weitere ge-

winnbeteiligte Gläubiger zu leistende Zahlungen bzw. Aufwendungen ergibt. 

(28) „KAGB“ meint das Kapitalanlagegesetzbuch in seiner jeweils geltenden Fassung. 

(29) „Kontoführende Bank“ meint bezüglich des Barmittelkontos die Hauck Aufhäuser Lampe Pri-

vatbank AG. 

(30) „Kündigungsbetrag“ meint im Fall einer außerordentlichen Kündigung durch einen Gläubiger, 

den Betrag je Genussschein entsprechend der Höhe des Ausstehenden Nennbetrags zzgl. Ver-

gütungen oder falls niedriger, der Höhe der Maßgeblichen Erlöse (§ 10 (6) dieser Bedingungen) 

entspricht, die anteilig auf die von dem jeweiligen Gläubiger gekündigten Genussscheine ent-

fallen. 

(31) „Kündigungsereignis“ bezeichnet jedes Ereignis nach § 9 (2) dieser Bedingungen, welches 

die Emittentin zu einer Außerordentlichen Kündigung berechtigt, soweit dieses nach der im 
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billigen Ermessen (§ 315 BGB) getroffenen Feststellung der Emittentin eine wirtschaftlich nach-

teilige Auswirkung auf die Genussscheine hat. 

(32) „Laufzeit“ meint den Zeitraum, der am 30. Oktober 2018 beginnt und mit Ablauf des 30. Oktober 

2033 endet. 

(33) „Laufzeitende“ meint den 30. Oktober 2033. 

(34) „Liquiditätspuffer“ meint einen Betrag in Höhe von 0,25 % berechnet auf den Gesamtnenn-

betrag. 

(35) „Liquiditätsreserve“ meint eine rechnerische Liquiditätsreserve am Begebungstag sowie zu je-

dem Vergütungszahlungstag, in der Höhe der in den folgenden zwei Ausschüttungsperioden zu 

erwartenden Verwaltungskosten und Ausgaben der Emittentin. 

(36) „Liquiditätstest“ meint einen Test wie er in § 6 (1) dieser Bedingungen beschrieben wird. 

(37) „Maßgebliche Erlöse“ meint im Sinne des § 9 bzw. § 10 dieser Bedingungen, den Reinerlös, 

der unter Berücksichtigung der auf dem Barmittelkonto verfügbaren Barmittel, aus der Verwer-

tung getätigter Kapitalanlagen und der Forderungen aus den Transaktionsverträgen während 

des Verwertungszeitraums realisiert wurde, nach Abzug der unter § 13 dieser Bedingungen 

genannten Positionen, vorbehaltlich jedoch von § 9 (3) Satz 3 bzw. § 10 (5) Satz 3 dieser Be-

dingungen. 

(38) „Registrierte Ratingagentur“ meint Creditreform oder eine Ratingagentur gemäß der Verord-

nung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 über 

Ratingagenturen. 

(39) „Rückzahlungsbetrag“ meint einen solchen nach den Bestimmungen des § 7 (3) dieser Bedin-

gungen. 

(40) „Rückzahlungstag“ meint einen solchen nach den Bestimmungen des § 7 (3) dieser Bedingun-

gen. 

(41) „Transaktionen“ meint den Erwerb oder Verkauf der Vermögenswerte der Emittentin sowie alle 

Handlungen, die zur Begebung und der Verwaltung der Genussscheine von der Emittentin vor-

genommen werden. 

(42) „Transaktionsverträge“ meint die Zeichnungsvereinbarung(en), den Berechnungs-stellenver-

trag und den Zahlstellenvertrag im Zusammenhang mit der Ausgabe der Genussscheine durch 

die Emittentin bzw. die sonstigen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit der Emittentin 

abgeschlossenen Verträge. 

(43) „VAG-Investor“ meint jeden Gläubiger, welcher seine Investition in die Genussscheine im Si-

cherungsvermögen im Sinne des § 125 bzw. des § 239 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in 

seiner jeweils geltenden Fassung hält oder keine deutsche Versicherungsgesellschaft oder 

Pensionsfonds ist, für den aber die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes entspre-

chend gelten bzw. sich selbst diesen Vorschriften unterworfen hat. 
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(44) „Vermögenswerte der Emittentin“ meint ausschließlich sämtliche Ansprüche der Emittentin, 

die ihr aus ihrer Investition in Genussscheine der Objektgesellschaften OG Praeclarus 1 mbH 

bis OG Praeclarus 10 mbH („Vermögenswerte“) jeweils zustehen. Jede Tranche im Umfang 

des Teil-Nennbetrages im Sinne des § 1 Abs. 2 dieser Bedingungen ist in Genussscheine je-

weils einer Objektgesellschaft investiert. 

(45) „Versicherungsaufsichtsgesetz“ meint das deutsche Gesetz vom 1. April 2015 über die Be-

aufsichtigung der Versicherungsunternehmen in seiner jeweils geltenden Fassung. 

(46) „Verwertungszeitraum“ meint (i) im Sinne des § 9 dieser Bedingungen, den Zeitraum von bis zu 

24 Kalendermonaten ab dem Außerordentlichen Kündigungstag bzw. (ii) im Sinne des § 10 dieser 

Bedingungen, den Zeitraum von bis 24 Kalendermonaten ab dem Kündigungstag. 

(47) „Vorzeitiges Laufzeitende“ meint den Tag des Wirksamwerdens der vorzeitigen Beendigung 

der Laufzeit der Genussscheine bei (i) einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin nach 

§ 9 dieser Bedingungen oder (ii) einer außerordentlichen Kündigung eines Gläubigers nach § 10 

dieser Bedingungen. 

(48) „Vorzeitiger Rückzahlungstag“ meint den zehnten Bankgeschäftstag nach dem Tag, an dem 

die Emittentin den vollständigen Erlös aus der Verwertung der Ansprüche aus den Transakti-

onsverträgen erhalten hat, spätestens jedoch nach dem Ende des jeweiligen Verwertungszeit-

raums. 

(49) „Zahlstelle“ meint die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. 

(50) „Zeichnungspreis“ meint den Preis je zu erwerbendem Genussschein. 

 

§ 1 

Emittentin; Begebung; Verbriefung; Rang 

(1) Emittentin. Die IHS Nr. 2 GS GmbH (die „Emittentin“) ist eine nach deutschem Recht gegrün-

dete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit Sitz in Grünwald, Deutschland, einge-

tragen in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 243459. 

(2) Begebung und Einteilung. Die Emittentin begibt am 30. Oktober 2018 (der „Begebungstag“) auf-

grund einer Ermächtigung gemäß des Gesellschafterbeschlusses vom 24. Oktober 2018 Genuss-

scheine (jeweils ein „Genussschein“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 50 Mio. Euro („EUR“) (der 

„Gesamtnennbetrag“) zu den nachfolgenden Bedingungen, eingeteilt in bis zu 500 untereinander 

gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Genussscheine im Nennbetrag von je 

EUR 100.000,00 (in Worten: einhunderttausend Euro) (der „Anfängliche Nennbetrag“). Der Ge-

samtnennbetrag kann in bis zu 500 gleichberechtigten, auf den Inhaber lautenden Genussscheinen 

im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 (in Worten: einhunderttausend Euro) emittiert werden (der 

„Teil-Nennbetrag“). 

(3) Globalurkunde. Die Genussscheine werden als Global-Inhaber-Genussschein (die „Globalur-

kunde“) verbrieft, der von den ordnungsgemäß bevollmächtigten Unterzeichnern der Emittentin 
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eigenhändig unterschrieben wird. Das Recht auf Lieferung von Einzelurkunden ist ausgeschlos-

sen. Den Inhabern der Genussscheine (zusammen die „Gläubiger“) stehen Miteigentumsanteile 

an der Globalurkunde zu. 

(4) Übertragung. Die Genussscheine können jederzeit ohne Zustimmung der Emittentin und ohne 

entsprechende Anzeige übertragen werden. 

(5) Status. Zwischen der Emittentin und den Gläubigern wird kein Gesellschaftsverhältnis begrün-

det. Die in den Genussscheinen verbrieften Genussrechte (die „Genussrechte“) begründen di-

rekte, unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin. Sie gewähren ausschließlich auf schuld-

rechtlicher Grundlage Gläubigerrechte, jedoch keine Gesellschafterrechte an der Emittentin, ins-

besondere keine Teilnahme-, Mit-wirkungs- oder Stimmrechte in einer Gesellschafterversamm-

lung der Emittentin. Den Gläubigern steht kein Recht zur Einflussnahme auf die Geschäftsfüh-

rung der Emittentin zu. 

(6) Nachrang. Die Forderungen der Gläubiger aus den unter diesen Bedingungen begebenen Ge-

nussscheinen gehen allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im Rang nach. 

(7) Keine Nachschusspflicht. Eine über die Leistung des Anfänglichen Nennbetrags hinausge-

hende Pflicht der Gläubiger auf Ausstattung der Emittentin mit Kapital (Nachschusspflicht) be-

steht nicht. 

 

§ 2 

Verwendungsbeschränkung 

(1) Verwendungsbeschränkung. Die Emittentin verpflichtet sich das gesamte durch Ausgabe der 

Genussscheine unter diesen Bedingungen aufgenommene Kapital ausschließlich für Investitio-

nen in Objektgesellschaften zu verwenden, die wiederrum das Kapital für Investitionen in die in 

ihrem Eigentum stehenden Immobilie(n) verwenden, einschließlich der mit dem Erwerb dieser 

Immobilie(n) verbundenen Kosten sowie etwaiger mit dem Betrieb, der Unterhaltung und Verwal-

tung dieser Immobilie(n) verbundener Kosten (der „Verwendungszweck“), und etwaige Ände-

rungen dieses Verwendungszwecks den Gläubigern mitzuteilen. Hiervon ausgenommen sind die 

Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen der Emittentin. 

(2) Keine Rechte an Vermögenswerten der Emittentin. Den Gläubigern stehen an oder aus 

den Vermögenswerten der Emittentin keinerlei Rechte zu. 

 

§ 3 

Beschränkter Rückgriff; Verzicht auf gerichtliche Schritte und Rechtsverfolgung 

(1) Beschränkung auf Vermögenswerte der Emittentin. Alle Ansprüche und Forderungen in Zu-

sammenhang mit den Genussscheinen sind auf Erlöse aus der Verwertung der Vermögenswerte 

der Emittentin begrenzt so wie in diesen Bedingungen näher geregelt. Über die Verteilung des 

Erlöses aus der Verwertung der Vermögenswerte der Emittentin ist die Emittentin in 
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Übereinstimmung mit § 13 (1) dieser Bedingungen hinausgehend zu keinen weiteren Zahlungen 

an die Gläubiger verpflichtet. 

(2) Beschränkung der Zahlungsansprüche. Falls die Erlöse aus der Verwertung der Vermögens-

werte der Emittentin zur endgültigen vollständigen Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger 

nicht ausreichen, haftet die Emittentin nicht für Fehlbeträge hieraus, und die Gläubiger können 

keine weiteren Ansprüche gegenüber der Emittentin geltend machen. Diese Erlöse gelten als 

„endgültig nicht ausreichend“, wenn nach Erfüllung der gemäß § 13 dieser Bedingungen vorran-

gigen Verpflichtungen der Emittentin keine weiteren Vermögenswerte der Emittentin verfügbar 

sind und keine weiteren Erlöse zur Befriedigung von ausstehenden Forderungen der Gläubiger 

realisiert werden können. Der Anspruch auf vollständige Rückzahlung und auf Ausschüttung ent-

fällt in diesem Fall, soweit er nicht erfüllt wurde. 

 

§ 4 

Ausschüttung auf Genussscheine 

(1) Ausschüttungsperiode. Auf jeden Genussschein hat die Emittentin während jeder Ausschüt-

tungsperiode ab dem Begebungstag des Genussscheins bis zum Laufzeitende oder Vorzeitigen 

Laufzeitende der Genussscheine eine Ausschüttung zu entrichten, vorbehaltlich der Erfüllung der 

Bedingungen in § 13. „Ausschüttungsperiode“ ist jede Periode ab dem (i) Begebungstag (ein-

schließlich) und danach ab dem jeweiligen Ausschüttungstag (einschließlich) bis (ii) zum nächsten 

Ausschüttungstag (ausschließlich), und bis zum Laufzeitende oder Vorzeitigen Laufzeitende (je-

weils ausschließlich). „Ausschüttungstag“ ist jeweils der 01. Oktober eines jeden Jahres, und 

letztmals zum Laufzeitende oder Vorzeitigen Rückzahlungstag. 

(2) Ausschüttung. Die Gläubiger erhalten als Gegenleistung für die Bereitstellung des Anfänglichen 

Nennbetrags während der Laufzeit der Genussscheine für jedes Geschäftsjahr der Emittentin eine 

Ausschüttung der Emittentin, die vom Jahresüberschuss der Emittentin des jeweiligen Geschäfts-

jahres abhängt (die „Ausschüttung“). Wenn der Jahresabschluss für ein Geschäftsjahr nachträg-

lich geändert wird („Korrekturjahr“) und sich unter Berücksichtigung des geänderten Jahresab-

schlusses für das Korrekturjahr ein niedriger Jahresüberschuss ergibt als der, welcher der Ermitt-

lung der Ausschüttung zugrunde gelegt wurde, wird die Berechnungsstelle die Ausschüttung 

nachträglich neu ermitteln und den Differenzbetrag („Korrekturbetrag“) in dem oder den folgen-

den Geschäftsjahren von einer dann gegebenenfalls anfallenden Ausschüttung in Abzug bringen; 

ist dies nicht möglich, so wie der Korrekturbetrag im Rahmen einer Verlustbeteiligung berücksich-

tigt. Die Ausschüttung im Fall eines Vorzeitigen Laufzeitendes bestimmt sich nach den § 9 und § 

10 dieser Bedingungen. Für das Geschäftsjahr, in dem das Laufzeitende liegt, ermittelt sich die 

Höhe der Ausschüttung – nach Berücksichtigung etwaiger Korrekturbeträge sowie der Aufholung 

etwaiger Verlustbeteiligungen – unter der Annahme das Geschäftsjahr würde zu diesem Zeitpunkt 

enden. Die Ausschüttung wird nachträglich an jedem Ausschüttungstag für die jeweilige Ausschüt-

tungsperiode seit dem letzten Ausschüttungstag fällig und gezahlt, wenn und soweit diese aus 

der Freien Liquidität bedient werden kann. Wenn und soweit über mindestens fünf Jahre jeweils 

eine Ausschüttung erfolgt ist, können die Gläubiger in ihrer Gesamtheit zusätzlich eine 
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Ausschüttung aus dem Liquiditätspuffer verlangen, sofern aber mindestens ein Betrag in Höhe 

von 0,5 % des Gesamtnennbetrags im Liquiditätspuffer verbleibt. 

(3) Ausschüttungsbetrag und Ausschüttungsberechnungstag. Die Berechnungsstelle berech-

net den Ausschüttungsbetrag, der auf jeden Genussschein für die jeweilige Ausschüttungsperiode 

zum jeweiligen Ausschüttungstag anteilig zu zahlen ist (der „Ausschüttungsbetrag“). Diese Be-

rechnung erfolgt durch die Berechnungsstelle am zehnten Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen 

Ausschüttungstag (der „Ausschüttungsberechnungstag“). 

(4) Ausschluss des Ausschüttungsanspruchs. Ein Anspruch auf Ausschüttung gemäß vorstehen-

dem Absatz (2) steht den Gläubigern nicht zu, soweit der im vorangegangenen Geschäftsjahr 

erzielte Jahresüberschuss der Emittentin, erhöht um Gewinnvorträge und gemindert um Verlust-

vorträge und Zuführungen zur gesetzlichen Rücklage, nicht dazu ausreicht. Reicht der Jahres-

überschuss der Emittentin nicht aus, erhöhen Fehlbeträge die Ausschüttung des Folgejahres, ge-

gebenenfalls späterer Folgejahre, soweit der nach Satz 1 korrigierte Jahresüberschuss des Folge-

jahres bzw. der Folgejahre ausreicht. Die Nachzahlungspflicht besteht nur während der Laufzeit 

der Genussscheine. 

 

§ 5 

Informationspflichten zu den Ausschüttungen 

Informationspflichten zu Ausschüttungen. Die Emittentin wird den Gläubigern spätestens zum jeweili-

gen Ausschüttungstag gemäß § 15 dieser Bedingungen weitere Angaben zu dem Ausschüttungsbetrag, 

den Stand des Barmittelkontos sowie der Liquiditätsreserve mitteilen. Diese Angaben enthalten die Höhe 

des Ausschüttungsbetrags. 

 

§ 6 

Barmittelkonto; Liquiditätsreserve 

(1) Liquiditätstest. Der „Liquiditätstest“ ist erfüllt, wenn und soweit die Berechnungsstelle nach bil-

ligem Ermessen (§ 317 BGB) auf der Grundlage der ihr von der Emittentin zur Verfügung gestell-

ten Informationen an dem jeweiligen Ausschüttungsberechnungstag feststellt, dass nach Auszah-

lung sämtlicher Ausschüttungen gemäß § 4 dieser Bedingungen sowie Begleichung der sonstigen 

vorrangigen Zahlungsverpflichtungen gemäß der Verwendungsreihenfolge nach § 13 dieser Be-

dingungen, auf dem Barmittelkonto Freie Liquidität zur Verfügung steht. 

(2) Barmittelkonto. Die Emittentin unterhält ein Barmittelkonto bei der Kontoführenden Bank. Der 

Kontostand des Barmittelkontos spiegelt die Vermögensposition der Emittentin wider, indem fol-

gende Buchungen rechnerisch vorgenommen werden: 

(a) Gutschrift für die Einnahmen aus der Emission der Genussscheine, sobald die Emittentin 

sie erhalten hat; 

(b) Abzug aller Zahlungen der Emittentin bei Erwerb der Vermögenswerte der Emittentin; 
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(c) Abzug aller Zahlungen von Steuern oder anderen notwendigen Gebühren, Kosten und 

Abgaben, die der Emittentin durch ein Gericht oder eine Behörde auferlegt werden; 

(d) Abzug der Zahlung von Gebühren, Kosten und Ausgaben, die die Emittentin zu bezahlen 

hat; 

(e) Abzug der Beträge zur Dotierung der Liquiditätsreserve sowie Gutschrift der Auflösung 

der Liquiditätsreserve; 

(f) Gutschrift aller Erträge und sonstigen Zahlungen aus den Vermögenswerten der Emit-

tentin, sobald die Emittentin sie erhalten hat; sowie 

(g) Abzug aller Zahlungen, die die Emittentin an die Gläubiger oder sonstige Personen ge-

mäß diesen Bedingungen leistet. 

Das Guthaben auf dem Barmittelkonto kann Null (0) betragen, es kann jedoch nicht negativ werden. 

(3) Liquiditätsreserve. Die Emittentin wird eine rechnerische Liquiditätsreserve (die  

„Liquiditätsreserve“) am Begebungstag sowie zu jedem Ausschüttungstag festlegen, um die zu 

erwartenden Verwaltungskosten und Ausgaben der Emittentin in den folgenden zwei Ausschüt-

tungsperioden bedienen zu können. Die Liquiditätsreserve ist im Rahmen der Ermittlung des 

Liquiditätstests (§ 6 (1) dieser Bedingungen), des Stands des Barmittelkontos (§ 6 (2) dieser 

Bedingungen) sowie der Ermittlung der Freien Liquidität zu berücksichtigen. 

 

§ 7 

Laufzeit, Endfällige Tilgung und Rückzahlung 

(1) Laufzeit. Die Laufzeit der Genussscheine (die „Laufzeit“) beginnt am 30. Oktober 2018 und 

endet mit Ablauf des 30. Oktober 2033 (das „Laufzeitende“). 

(2) Endfällige Tilgung. Der Ausstehende Nennbetrag der Genussscheine ist am Laufzeitende ab-

züglich von Kosten und Steuern, zuzüglich zahlbarer Ausschüttungen nach § 4 dieser Bedingun-

gen zu tilgen, vorbehaltlich der Bedingung in § 13. 

(3) Rückzahlung. Eine vorzeitige, teilweise oder vollständige Rückzahlung des Ausstehenden Nenn-

betrags der Genussscheine ist in Höhe des Rückzahlungsbetrags durch Entscheidung der Emit-

tentin in ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) zulässig. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem 

Ausstehenden Nennbetrag der Genussscheine zzgl. (i) ausstehenden Ausschüttungen nach § 4 

dieser Bedingungen oder falls niedriger der Höhe des Verwertungsbetrags des Anteils an den 

Vermögenswerten der Emittentin sowie (ii) des um ggf. erfolgte Ausschüttungen nach § 4 (2) die-

ser Bedingungen geminderte Liquiditätspuffer (der „Rückzahlungsbetrag“). Der Rückzahlungs-

betrag wird 10 Bankarbeitstage nach dem Tag fällig, an dem die Emittentin alle ihr zustehenden 

Zahlungen aus der Verwertung der Vermögenswerte der Emittentin bezogen auf den jeweiligen 

Anteil an den Vermögenswerten der Emittentin erhalten hat (der „Rückzahlungstag“). Sofern der 

Rückzahlungsbetrag niedriger als der Ausstehende Nennbetrag des Genussscheins ist, gilt die 
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Leistung des Rückzahlungsbetrags als vollständige Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin 

im Sinne des § 3 dieser Bedingungen. 

(4) Rückkaufangebot vor Laufzeitende. Die Emittentin ist ferner berechtigt, aber nichtverpflichtet, 

mit Zustimmung der Gläubiger die Genussscheine jederzeit vor dem Laufzeitende von den Gläu-

bigern durch ein Rückkaufangebot gegenüber allen Gläubigern zu einem sich am Marktwert orien-

tierenden Preis (welcher durch die Emittentin unter Berücksichtigung des Stands des Barmittelkon-

tos sowie des Marktwerts der Vermögenswerte der Emittentin ermittelt wird) zuzüglich ausstehen-

der Ausschüttungen nach § 4 dieser Bedingungen zurück zu erwerben, sofern der Emittentin zum 

jeweiligen Zeitpunkt nach Erfüllung aller ihrer sonstigen fälligen Verpflichtungen gemäß diesen Be-

dingungen entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die zurück erworbenen Genuss-

scheine können entwertet, gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise ver-

wendet werden. 

 

§ 8 

Zahlungen, Berechnungen, Feststellungen, Regelungen für VAG-Investoren 

(1) Zahlungen. Die Zahlung auf Kapital und Ausschüttungen in Bezug auf die Genussscheine erfol-

gen nach Maßgabe des nachstehenden Absatzes (2) durch die Emittentin direkt oder indirekt über 

eine Zahlstelle oder nach deren Anweisung zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Gläubiger. 

Die Emittentin wird sämtliche unter den Genussscheinen fälligen Beträge gemäß den Bestimmun-

gen des Zahlstellenvertrags auf einem Konto der Zahlstelle anschaffen. Aus den so zur Verfügung 

gestellten Mitteln wird die Zahlstelle Kapital und Ausschüttungen sowie sonstige fällige Beträge 

nach Maßgabe dieser Bedingungen an die Gläubiger zahlen. 

(2) Zahlweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vor-

schriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Genussscheine in Euro. 

(3) Fälligkeitstag. Die Zahlung von Kapital und Ausschüttungen auf die Genussscheine werden an 

dem entsprechenden Fälligkeitstag an die Gläubiger geleistet. 

(4) Erfüllung. Alle Zahlungen auf die Genussscheine, die von der Emittentin direkt oder indirekt ge-

leistet werden, befreien die Emittentin in Höhe der auf diese Weise gezahlten Beträge von ihren 

Zahlungsverpflichtungen aufgrund dieser Bedingungen. 

(5) Feststellungen. Alle aufgrund der Genussscheine zahlbaren Beträge werden durch die Berech-

nungsstelle, nach freiem Ermessen im Sinne der § 317 BGB, aber, soweit der Jahresabschluss 

bzw. Jahresüberschuss von Relevanz ist, stets auf deren Grundlage berechnet und festgestellt. 

Alle Feststellungen und Berechnungen, die die Berechnungsstelle für Zwecke der Genussscheine 

trifft bzw. durchführt, sind, sofern nicht ein offenkundiger Irrtum vorliegt, abschließend und bin-

dend. 

(6) Zahlungen an Nicht-Bankgeschäftstagen. Wenn ein Tag für die Zahlung eines Betrags in 

Zusammenhang mit den Genussscheinen kein Bankgeschäftstag ist, erfolgt die Zahlung am 

nächstfolgenden Bankgeschäftstag und der Gläubiger hat vor dem nächsten Bankgeschäftstag 
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keinen Zahlungsanspruch und keinen Anspruch auf zusätzliche Zinszahlungen oder die Zah-

lung anderer Beträge für eine solche Verzögerung. 

(7) Verzicht auf Aufrechnung. Die Emittentin verzichtet hiermit gegenüber jedem Gläubiger, bei 

dem es sich um einen VAG-Investor handelt, auf jegliche Aufrechnungsrechte gegen Ansprüche 

aus den Genussscheinen sowie auf die Ausübung jeglicher Pfandrechte, Zurückbehaltungsrechte 

oder anderer Rechte, durch die die Ansprüche des Gläubigers beeinträchtigt werden könnten, 

insoweit als diese Rechte zu deren Sicherungsvermögen im Sinne von § 125 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetz gehören und in Übereinstimmung mit deutschem Recht begründet wur-

den; dies auch im Vergleichsfalle oder im Falle der Insolvenz. 

(8) Rundungen. Die gemäß diesen Bedingungen an die Gläubiger insgesamt zu zahlenden Be-

träge werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerun-

det werden. 

 

§ 9 

Außerordentliche Kündigung durch die Emittentin 

(1) Außerordentliche Kündigung. Bei Vorliegen eines der nachstehend beschriebenen Kündi-

gungsereignisse ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, sämtliche oder nach ihrem 

Ermessen einzelne, Genussscheine durch Bekanntmachung gemäß § 15 dieser Bedingungen 

unter Angabe des Kündigungsereignisses und des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam 

wird (der „Außerordentliche Kündigungstag“) und der zum vorzeitigen Laufzeitende führt (das 

„Vorzeitige Laufzeitende“), außerordentlich zu kündigen und gegen Zahlung des Außerordentli-

chen Kündigungsbetrages am Fälligkeitstag für den Außerordentlichen Kündigungsbetrag vorzei-

tig zu tilgen. 

(2) Kündigungsereignis. Ein „Kündigungsereignis“ bezeichnet jedes der folgenden Ereignisse, 

soweit dieses nach der im billigen Ermessen (§ 315 BGB) getroffenen Feststellung der Emitten-

tin eine wirtschaftlich nachteilige Auswirkung auf die Genussscheine hat: 

(a) Die Emittentin stellt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest, dass (i) die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Genussscheinen nach den anwendbaren gegenwärtigen oder 

künftigen Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer Ver-

waltungsbehörde, eines Gesetzgebers oder eines Gerichts, oder einer Änderung der Aus-

legung derselben, vollständig oder teilweise ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen 

Gründen untersagt ist oder werden wird oder (ii) ihr erheblich höhere Kosten bei der Erfül-

lungen der Verpflichtungen aus den Genussscheinen entstehen (unter anderem aufgrund 

einer Erhöhung der Steuerpflicht oder anderen für die steuerliche Situation nachteiligen Aus-

wirkungen). 

(b) Die Emittentin ist nicht in der Lage, in wirtschaftlich vernünftiger Weise (i) Transaktionen 

abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszu-

tauschen, zu halten oder zu veräußern, welche die Emittentin zur Absicherung von 
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Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Genussscheinen für notwendig 

erachtet oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, 

erlangen oder weiterzuleiten. 

(c) Die Emittentin muss im Vergleich zum Begebungstag einen wesentlich höheren Betrag an 

Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten, um 

(i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu 

erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche die Emittentin zur Absiche-

rung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Genussscheinen für not-

wendig erachtet oder (ii) Erlöse aus den Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisie-

ren, zurück zu gewinnen oder weiterzuleiten, wobei Beträge, die sich nur erhöht haben, 

weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückgegangen ist, unberücksichtigt bleiben. 

(3) Folgen des Kündigungsrechts. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung ist die Emittentin 

verpflichtet, sämtliche Ansprüche aus den Vermögenswerten der Emittentin bzw. den Transakti-

onsverträgen (gegebenenfalls durch vorzeitige Auflösung bzw. Kündigung) während des Verwer-

tungszeitraums zu verwerten. Eine Haftung der Emittentin gegenüber den Gläubigern aus dem 

Grund, dass bei einem Aufschub der Verwertung bzw. bei Verwertung außerhalb des Verwer-

tungszeitraums ein höherer Preis hätte erzielt werden können, ist ausgeschlossen. Sofern die 

Emittentin die aus den Vermögenswerten der Emittentin geschuldeten Beträge oder in Zusam-

menhang mit deren Verwertung erzielten Erlöse erst nach Ende des Verwertungszeitraums erhält, 

werden diese entsprechend den Regelungen zu den Maßgeblichen Erlösen unverzüglich an die 

Gläubiger ausgezahlt. 

(4) Außerordentlicher Kündigungsbetrag. Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ je Ge-

nussschein entspricht einem Betrag in Höhe des Ausstehenden Nennbetrags des Genussscheins 

zzgl. Ausschüttungen nach § 4 dieser Bedingungen oder falls niedriger, der Höhe der Maßgebli-

chen Erlöse (§ 9 (5) dieser Bedingungen). 

(5) Maßgebliche Erlöse. Die „Maßgebliche Erlöse“ im Sinne von § 9 dieser Bedingungen stellen den 

Reinerlös dar, der unter Berücksichtigung der auf dem Barmittelkonto verfügbaren Barmittel, aus 

der Verwertung der Vermögenswerte der Emittentin bzw. der Forderungen aus den Transaktions-

verträgen, der nach Abzug der unter § 13 dieser Bedingungen genannten Positionen während des 

Verwertungszeitraums realisiert wurde, vorbehaltlich jedoch von § 9 (3) Satz 3 dieser Bedingungen 

(6) Keine weiteren Ansprüche. Mit Übertragung der Maßgeblichen Erlöse verfällt ein Anspruch 

auf einen etwaigen Ausstehenden Nennbetrag und alle Ansprüche auf Ausschüttungen. Mit der 

Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrages oder der Maßgeblichen Erlöse erlöschen 

alle weiteren Ansprüche der Gläubiger; § 3 dieser Bedingungen findet insoweit Anwendung. 
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§ 10 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger 

(1) Keine Ordentliche Kündigung. Während der Laufzeit der Genussscheine steht den Gläubi-

gern kein Recht zur ordentlichen Kündigung der Genussscheine zu. 

(2) Außerordentliche Kündigung. Jeder Gläubiger ist berechtigt, die von ihm gehaltenen Genuss-

scheinen insgesamt (aber nicht teilweise) durch Kündigungserklärung gegenüber der Emittentin 

zu kündigen und deren Rückzahlung zum Kündigungsbetrag zum Fälligkeitstag für den Kündi-

gungsbetrag zu verlangen, falls 

(a) unter den Genussscheinen fällige Zahlungen nicht innerhalb von dreißig (30) Kalender-

tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag zuzüglich einer danach von dem Gläubiger 

gemäß § 15 dieser Bedingungen gesetzten Nachfrist von mindestens zehn Bankge-

schäftstagen gezahlt werden; oder 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung unter 

den Genussscheinen unterlässt, und die Unterlassung länger als sechzig (60) Kalender-

tage zuzüglich einer von dem Gläubiger gemäß § 15 dieser Bedingungen gesetzten 

Nachfrist von mindestens zehn (10) Bankgeschäftstagen andauert; oder 

(c) die Emittentin allgemein ihre Zahlungen einstellt; oder 

(d) ein Gericht im Sitzstaat der Emittentin das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 

Verfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet oder mangels Masse ablehnt, oder 

die Emittentin die Eröffnung eines solchen Verfahrens über ihr Vermögen beantragt oder 

die Emittentin eine außergerichtliche Schuldenregelung zur Abwendung des Insolvenz-

verfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens anbietet; oder 

(e) die Emittentin liquidiert wird; dies gilt nicht, wenn die Emittentin mit einer anderen Gesell-

schaft fusioniert oder anderweitig umorganisiert wird und wenn diese andere oder die um-

organisierte Gesellschaft die sich aus den Genussscheinen ergebenden Verpflichtungen 

der Emittentin übernimmt. 

(3) Heilung. Das Recht, die Genussscheine zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige Kündigungs-

grund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

(4) Ausübung des Kündigungsrechts. Eine wirksame Kündigung gemäß Absatz (1) hat in der 

Weise zu erfolgen, dass der Emittentin eine schriftliche und rechtsverbindlich unterzeichnete Er-

klärung des Gläubigers (die „Kündigungserklärung“) gemäß § 15 dieser Bedingungen zugegan-

gen sein muss. Die Kündigungserklärung muss einen der in § 10 (2) (a) bis (e) dieser Bedingun-

gen genannten Kündigungsgründe enthalten und ist unwiderruflich. Die Wirksamkeit der Kündi-

gung der Genussscheine tritt mit Zugang der Kündigungserklärung bei der Emittentin ein (der 

„Kündigungstag“) und führt zum Vorzeitigen Laufzeitende („Vorzeitiges Laufzeitende“). 

(5) Folgen des Kündigungsrechts. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung ist die Emittentin 

verpflichtet, sämtliche Ansprüche aus oder an den Vermögenswerten der Emittentin bzw. den 
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Transaktionsverträgen (gegebenenfalls durch vorzeitige Auflösung bzw. Kündigung) während des 

Verwertungszeitraums zu verwerten. Vor Abschluss der Verwertung tritt die Fälligkeit der Genuss-

scheine nicht ein. Eine Haftung der Emittentin gegenüber den Gläubigern aus dem Grund, dass 

bei einem Aufschub der Verwertung bzw. bei Verwertung außerhalb des Verwertungszeitraums 

ein höherer Preis hätte erzielt werden können, ist ausgeschlossen. Sofern die Emittentin die aus 

den Vermögenswerten der Emittentin geschuldete Beträge oder in Zusammenhang mit deren 

Verwertung erzielten Erlöse erst nach Ende des Verwertungszeitraums erhält, werden diese ent-

sprechend den Regelungen zu den Maßgeblichen Erlösen unverzüglich an die Gläubiger ausge-

zahlt. 

(6) Kündigungsbetrag. Der „Kündigungsbetrag“ je Genussschein entspricht einem Betrag in 

Höhe des Ausstehenden Nennbetrags zzgl. der noch nicht geleisteten Ausschüttungen nach 

§ 4 dieser Bedingungen oder falls niedriger, der Höhe der Maßgeblichen Erlöse anteilig entfal-

lend auf die von Gläubiger gekündigten Genussscheinen. 

(7) Maßgebliche Erlöse. Die „Maßgebliche Erlöse“ im Sinne von § 10 dieser Bedingungen stellen 

den Reinerlös dar, der unter Berücksichtigung der auf dem Barmittelkonto verfügbaren Barmittel, 

aus der Verwertung der Vermögenswerte der Emittentin und der Forderungen aus den Transak-

tionsverträgen, der nach Abzug der unter § 13 dieser Bedingungen genannten Positionen wäh-

rend des Verwertungszeitraums realisiert wurde, vorbehaltlich jedoch von § 10 (5) Satz 3 dieser 

Bedingungen. 

(8) Keine weiteren Ansprüche. Mit Zahlung des Kündigungsbetrags erlöschen alle weiteren An-

sprüche der Gläubiger; § 3 dieser Bedingungen findet insoweit Anwendung. 

 

§ 11 

Informationsrechte der Gläubiger, Sonstige Pflichten der Emittentin 

(1) Informationsrechte. Den Gläubigern stehen folgende Informationsrechte hinsichtlich der Emit-

tentin und der Vermögenswerte der Emittentin zu: 

(a) Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses (Erstellung durch die Emittentin planmä-

ßig innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres); und 

(b) Übermittlung quartalsweiser Berichte, die die Emittentin in Bezug auf die Vermögens-

werte der Emittentin erhält. 

Übermittlung. Die unter § 11 (1) (a) bis (b) dieser Bedingungen genannten Dokumente werden 

von der Emittentin an die ihr mitgeteilte E-Mail-Adresse des jeweiligen Gläubigers im pdf-Format 

oder in einem vergleichbaren Format übermittelt. Die Übermittlung der vorgenannten Dokumente 

steht somit unter dem Vorbehalt des Erhalts einer E-Mail-Adresse durch die Emittentin. Die Über-

mittlung der E-Mai-Adresse ist freiwillig. Die Emittentin kann vor Versendung von Dokumenten an 

eine E-Mail-Adresse einen Nachweis der Gläubigerstellung verlangen. 

(2) Weitere Informationsanforderungen. Auf schriftliche Anfrage eines Gläubigers wird sich die 

Emittentin im Rahmen des Zumutbaren bemühen, solche Informationen zu beschaffen, die der 
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Gläubiger vernünftigerweise für bilanzielle, steuerliche, sowie für aufsichtsrechtliche oder regulato-

rische Zwecke benötigt. 

(3) Prüfungspflicht. Die Emittentin ist verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informa-

tionen gemäß § 11 dieser Bedingungen zu überprüfen. Die Emittentin haftet gegenüber den 

Gläubigern allerdings nur für grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz und für die rechtzeitige Wei-

terleitung der Informationen. 

(4) Börsenzulassung der Genussscheine. Die Emittentin wird innerhalb eines Jahres nach dem 

Begebungstag die Einbeziehung der Genussscheine zum Handel an einem organisierten Markt 

im Inland oder in einem EU-Mitgliedsland sicherstellen. 

 

§ 12 

Zahlstelle, Berechnungsstelle, Berechnungen, Rundungen,  

Kontoführende Bank, Transaktionsverträge 

(1) Zahlstelle. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG ist die Zahlstelle (die „Zahlstelle“). Die 

Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zahlstelle nach Maßgabe des zwischen der Emittentin und 

der Zahlstelle bestehenden Zahlstellenvertrags durch ein anderes Kreditinstitut oder Finanz-

dienstleistungsinstitut, das seine Hauptniederlassung oder eine Zweigniederlassung in Luxem-

burg, der Bundesrepublik Deutschland oder einem sonstigen Land des Europäischen Wirtschafts-

raums unterhält, zu ersetzen und nach Maßgabe des zwischen der Emittentin und der Berech-

nungsstelle bestehenden Berechnungsstellenvertrags eine oder mehrere zusätzliche Zahlstellen 

zu bestellen. Ersetzung und Bestellung werden unverzüglich gemäß § 15 dieser Bedingungen 

bekannt gemacht. 

(2) Berechnungsstelle. Die Praeclarus 2 Holding GmbH ist die Berechnungsstelle (die „Berech-

nungsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, Maßgabe des zwischen der Emittentin und der Zahl-

stelle bestehenden Zahlstellenvertrags jederzeit die Berechnungsstelle durch ein andere Gesell-

schaft, die ihre Hauptniederlassung oder eine Zweigniederlassung in Luxemburg, der Bundesre-

publik Deutschland oder einem sonstigen Land des Europäischen Wirtschaftsraums unterhält, zu 

ersetzen und nach Maßgabe des zwischen der Emittentin und der Zahlstelle bestehenden Zahl-

stellenvertrags eine oder mehrere zusätzliche Berechnungsstellen zu bestellen. Ersetzung und Be-

stellung werden unverzüglich gemäß § 15 dieser Bedingungen bekannt gemacht. 

(3) Erfüllungsgehilfen der Emittentin. Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin und haben keinerlei Pflichten gegenüber den 

Gläubigern. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

(4) Haftung. Die Haftung der Berechnungsstelle und der Zahlstelle gegenüber den Gläubigern und 

gegenüber der Emittentin ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Berech-

nungsstelle und die Zahlstelle haften nicht für Entscheidungen und Maßnahmen, die sie auf der 

Grundlage von Informationen vorgenommen haben, die ihnen von der Emittentin zur Verfügung 

gestellt wurden. 
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(5) Rundungen. Gemäß diesen Bedingungen zu berechnende Beträge werden auf den nächsten 

EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 abgerundet werden. 

(6) Bindende Feststellung. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Be-

rechnungsstelle sind, sofern kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 

(7) Kontoführende Bank. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG ist die Kontoführende Bank 

bezüglich des Barmittelkontos (die „Kontoführende Bank“). Die Emittentin ist berechtigt, jeder-

zeit die Kontoführende Bank durch ein anderes Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, 

das seine Hauptniederlassung oder eine Zweigniederlassung in Luxemburg, der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem sonstigen Land der Euro-Zone unterhält, zu ersetzen und diese als Kon-

toführende Bank zu bestellen. Ersetzung und Bestellung werden unverzüglich gemäß § 15 dieser 

Bedingungen bekannt gemacht. 

(8) Keine anderen Verpflichtungen. Die Emittentin verpflichtet sich, in Bezug auf eine etwaige 

Absicherung der Verpflichtungen aus den Genussscheinen im Hinblick auf die Vermögenswerte 

der Emittentin keine anderen Verpflichtungen als die in § 1 Abs. 8 dieser Bedingungen einzu-

gehen. 

 

§ 13 

Verwendungsreihenfolge 

(1) Verwendungsreihenfolge. Die Emittentin wird Guthaben auf dem Barmittelkonto für die fol-

genden Zwecke und in der folgenden Reihenfolge verwenden: 

(a) Zahlung der bestehenden Steuerverbindlichkeiten der Emittentin, soweit fällig und zahl-

bar; 

(b) Erfüllung sonstiger Verbindlichkeiten der Emittentin, insbesondere in Zusammenhang mit 

den Transaktionsverträgen (bspw. Zahlungen an Dienstleister wie Zahlstelle und Berech-

nungsstelle) bzw. Zahlung von Kosten, Gebühren, Aufwendungen und vorrangiger Ver-

bindlichkeiten der Emittentin; 

(c) Dotierung der Liquiditätsreserve in der in § 6 (3) dieser Bedingungen festgelegten Höhe; 

(d) Zahlung von Ausschüttungen gemäß § 4 dieser Bedingungen, soweit dieser fällig ist; 

(e) Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags in EUR gemäß § 9 (4) dieser Bedin-

gungen bzw. des Kündigungsbetrags gemäß § 10 (6) dieser Bedingungen; 

(f) Zahlung des Ausstehenden Nennbetrags bzw. Rückzahlungsbetrags gem. § 9 (3) dieser 

Bedingungen. 

(2) Rangfolge. In Bezug auf sämtliche durch die Emittentin zu leistenden Zahlungen gilt Folgen-

des: Nur soweit nach Erfüllung der Verpflichtungen einer Stufe der Verwendungsreihenfolge 

noch die jeweilige Freie Liquidität vorhanden sind, erfolgt eine Erfüllung der nachrangig gere-

gelten Verbindlichkeiten. Innerhalb einer Stufe aufgeführte Verbindlichkeiten sind untereinander 

gleichrangig; ihre Erfüllung erfolgt gegebenenfalls anteilig. 
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§ 14 

Steuern 

(1) Kein Einbehalt von Quellensteuern. Sämtliche auf die Genussscheine zahlbaren Kapital- 

und/oder Zinsbeträge sind ohne Einbehalt oder Abzug von oder aufgrund von Steuern zu leisten, 

die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für dessen Rechnung oder von oder für 

Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde der oder in der Bundesrepublik 

Deutschland durch Einbehalt oder Abzug an der Quelle (Quellensteuer) auferlegt oder erhoben 

werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. 

(2) Kein Ausgleich von Steuerzahlungen. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, irgendwelche Beträge 

zum Ausgleich für den Abzug oder den Einbehalt von Steuern in Bezug auf Zahlungen aufgrund 

der Genussscheine zu zahlen. Einbehaltene Kapitalertragsteuern hat die Emittentin den Gläubi-

gern nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu bescheinigen und eine solche Bescheini-

gung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 15 

Mitteilungen 

(1) Mitteilungen an die Gläubiger. Mitteilungen an die Gläubiger erfolgen per E-Mail, durch Telefax 

oder eingeschriebenen Brief, soweit der Emittentin oder der Zahlstelle die jeweilige E-Mail-Ad-

resse oder Telefaxnummer des Gläubigers als Kontaktdaten mitgeteilt wurde. 

(2) Mitteilungen an die Emittentin. Mitteilungen an die Emittentin haben durch eingeschriebenen 

Brief an den Geschäftssitz der Emittentin zu erfolgen. 

(3) Mitteilungen an die Zahlstelle. Mitteilungen an die Zahlstelle haben durch eingeschriebenen 

Brief an den Geschäftssitz der Zahlstelle zu erfolgen. 

 

§ 16 

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Zuständiges Gericht, Salvatorische Klausel 

(1) Anwendbares Recht. Die Bedingungen und alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflich-

ten bestimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort. Erfüllungsort ist Grünwald. 

(3) Gerichtsstand. Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit den Bedingungen ent-

stehenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, soweit gesetzlich zulässig, München, Bun-

desrepublik Deutschland. 

(4) Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise un-

wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit 

der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestim-

mung soll, soweit rechtlich zulässig, durch eine gültige und durchführbare Bestimmung ersetzt 

17



 

 

werden, welche in Bezug auf ihren Umfang und Anwendungsbereich der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung in ihrem wirtschaftlichen Gehalt entspricht. Dies gilt entsprechend 

im Falle von Vertragslücken. 

 

§ 17 

Verschiedenes 

(1) Änderungen oder Ergänzungen. Die Emittentin ist berechtigt, an diesen Bedingungen, jeweils 

ohne die Zustimmung der Gläubiger, in der Weise, wie die Emittentin es für notwendig oder wün-

schenswert hält, Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, sofern diese Änderung oder Er-

gänzung 

(a) lediglich formaler, geringfügiger oder technischer Natur ist, oder 

(b) zur Behebung, Berichtigung oder Ergänzung eines offensichtlichen oder erwiesenen Feh-

lers, einer Auslassung oder einer Mehrdeutigkeit erfolgt und ohne eine solche Behebung, 

Berichtigung oder Ergänzung die Bedingungen nicht diejenigen Bedingungen darstellen 

würden, zu denen die Genussscheine begeben wurden, 

und diese Änderung oder Ergänzung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Inte-

ressen der Gläubiger in Bezug auf die Genussscheine hat. 

(2) Wirksamkeit und Bekanntmachung. Eine solche Änderung bzw. Ergänzung wird gemäß ihren 

Bestimmungen wirksam, ist für die Gläubiger bindend und wird den Gläubigern gemäß § 15 

dieser Bedingungen bekannt gemacht (wobei jedoch eine versäumte Übermittlung einer sol-

chen Mitteilung oder deren Nichterhalt die Wirksamkeit der betreffenden Änderung bzw. Ergän-

zung nicht beeinträchtigt). 

(3) Vorlegungsfrist. Die Vorlegungsfrist für die Wertpapiere beträgt für Kapital und Zinsen ein Jahr. 

Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist 

an. Erfolgt die Vorlegung nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist. An-

stelle der Pflicht zur Aushändigung der Wertpapiere nach § 797 BGB tritt die Vorlage eines De-

potauszugs, der das mit Miteigentum an der oder den Globalurkunde(n), in der/den die Wertpa-

piere verbrieft sind, nachzuweisen geeignet ist, sowie ein Auftrag an die depotführende Bank, die 

diesen Depotauszug ausgestellt hat, in dem Umfang, in dem Verpflichtungen auf Teilschuldver-

schreibungen vollständig erfüllt wurden, die entsprechenden Teilschuldverschreibungen frei von 

Zahlung in ein vom Emittenten zu bestimmendes Depot zu übertragen. 
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